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Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat sich in

mehreren Sitzungen, zuletzt am 26. September 2014, mit dem Thema

Engpassbasierte Nutzerfinanzierung und
Infrastrukturinvestitionen in Netzsektoren

befasst und ist dabei zu der nachfolgenden Stellungnahme gelangt:

1. Anlass des Gutachtens

In der Öffentlichkeit wird zunehmend beklagt, dass der Staat seiner Rolle als Bereitsteller von

Infrastruktur nicht ausreichend nachkomme. Massive Stauprobleme und Kapazitätsengpässe

treten bei einer Vielzahl von Netzinfrastrukturen wie im Straßenverkehr, aber auch in Strom-

oder Telekommunikationsnetzen auf. Die Engpässe werden geringer, wenn in diesen Sektoren

mehr investiert wird, sie sind aber nicht gänzlich vermeidbar. Eine Netzinfrastruktur, die so

groß dimensioniert ist, dass ihre Kapazitätsgrenzen nie erreicht werden, wäre prohibitiv teuer

und daher nicht wünschenswert.

Die zunehmende Knappheit von Infrastrukturkapazitäten und damit einhergehende Engpässe

in verschiedenen Netzsektoren rücken das aktive Engpassmanagement in das Blickfeld der

öffentlichen Diskussion. Der Schwerpunkt dieses Gutachtens liegt auf dem Umgang mit die-

sen Engpässen, insbesondere auf der Nutzersteuerung zur Minderung von Fehlanreizen und

Ineffizienzen bei der Bereitstellung und Nutzung von knappen Netzinfrastrukturen. Diese

Nutzersteuerung kann durch auslastungsabhängige Netznutzungsentgelte oder andere Anrei-

zinstrumente erfolgen.

Im Vordergrund der öffentlichen Diskussion stehen sowohl der hohe Investitionsbedarf bei

Infrastrukturen als auch die damit verbundenen Finanzierungsprobleme. Der in diesem Gut-

achten vorgeschlagene Umgang mit Engpässen würde einen Beitrag zur Lösung dieser Prob-

leme leisten: Zum einen ist zu erwarten, dass bei effizienter Nutzung der Netze der Investiti-

onsbedarf geringer ist. Zum anderen entstehen bei Einsatz auslastungsabhängiger Netznut-

zungsentgelte Einnahmen, die zur Finanzierung der Infrastrukturen verwendet werden kön-

nen.
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Der technologische Fortschritt ist ein weiterer Anlass für dieses Gutachten. Die vorgeschlage-

nen Maßnahmen sind erst in den letzten Jahren mit dem Ausbau des Internet sowie dem Fort-

schritt in der Telematik möglich geworden. In der Vergangenheit scheiterte die Überlegung,

stauabhängige Entgelte im Straßenverkehr zu erheben, bereits an den technischen Möglichkei-

ten. Durch den rasanten Fortschritt in elektronischen Verfahren zur Messtechnik sind die Er-

hebungskosten elektronischer Mautsysteme erheblich gesunken. Im Elektrizitätssektor gewin-

nen innovative Mess- und Steuerungstechniken, etwa im Rahmen von intelligenten Stromnet-

zen („smart grids“), zunehmend an Bedeutung. Ein Beispiel ist die kommunikative Vernet-

zung und Steuerung von Haushalten und dezentralen Erzeugungsanlagen (insbesondere von

erneuerbaren Energien) auf der Basis von Echtzeitinformationen. Schließlich ist im Tele-

kommunikationssektor durch die Entwicklung verzögerungssensitiver Anwendungen wie In-

ternet-Telefonie und Videokonferenzen die Steuerung von Engpässen immer bedeutsamer

geworden.

Im Zentrum des Gutachtens stehen aktuelle Reformdiskussionen in den Sektoren Verkehr,

Energie und Telekommunikation. Die im Koalitionsvertrag angekündigte mögliche Einfüh-

rung einer PKW-Vignette, das gesetzliche Verbot knotenbasierter Einspeisetarife in Strom-

netzen sowie die aktuellen Verordnungsentwürfe über eine Netzneutralitätsregulierung im

Internet haben gemeinsam, dass sie die grundlegende Bedeutung der Lenkungsfunktion von

auslastungsabhängigen Netznutzungsentgelten nicht hinreichend berücksichtigen.

Ausgangspunkt des Gutachtens ist die Frage, wie knappe Netzinfrastrukturkapazitäten besser

genutzt werden können. Die öffentliche Straße ist eine der wenigen verbliebenen Allmenden,

die zur freien Nutzung offen steht. Diese freie Nutzung ist problematisch, wenn es zum Stau

kommt: Im Staufall treten externe Effekte der Nutzung auf – jedes weitere Fahrzeug erhöht

die Fahrzeit aller hinter ihm fahrenden Fahrzeuge. Bei solchen Knappheiten im

(Straßen-)Netz ist die Bepreisung der Netznutzung durch Staugebühren ein denkbarer Weg zu

einer effizienteren Nutzung von Infrastrukturkapazitäten. Solche auslastungsabhängigen Nut-

zungsentgelte gibt es etwa in der Luftfahrt, wo Start- und Landrechte an Flughäfen gehandelt

werden. Start- und Landerechte zu Stoßzeiten wie am Montagmorgen sind teurer als solche zu

anderen Zeiten.

Das Allokationsproblem knapper Netzkapazitäten ist nicht nur im Verkehrssektor virulent,

sondern auch in anderen Netzsektoren wie Energieversorgung oder Telekommunikation.

Während die zugrundeliegende Thematik effizienter Steuerung der Nutzung bei Engpässen im

Netz in diesen Sektoren identisch ist, unterscheiden sich die konkreten Probleme erheblich.
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So sind in Stromnetzen die Netzengpässe globaler Natur: Eine zusätzliche Einspeisung oder

Entnahme an einem bestimmten Ort kann sowohl negative als auch positive Auswirkungen

auf die Auslastung des gesamten Netzes haben. Im Telekommunikationssektor stellt sich in

der aktuellen Netzneutralitätsdebatte die Frage, ob und wie heterogene Bedürfnisse für unter-

schiedliche Transportqualitäten durch geeignete Preis- und Qualitätsdifferenzierung umge-

setzt werden können.

In diesem Gutachten gehen wir zunächst auf die grundsätzliche Thematik der effizienten

Steuerung der Nutzung von Netzinfrastruktur bei Engpässen ein. Dann werden die einzelnen

Sektoren – Verkehr, Energie, Telekommunikation – besprochen und Empfehlungen für die

Wirtschaftspolitik abgeleitet.

Der Beirat empfiehlt,

… die Prüfung der Einführung einer auslastungsabhängigen Straßenmaut für LKW und PKW.

Im Gegensatz zur derzeit diskutierten Vignettenlösung könnte eine auslastungsabhängige

Maut einen wesentlichen Beitrag zur effizienteren Nutzung der Kapazitäten im Verkehrssek-

tor leisten.

… die Voraussetzungen für die Verwendung auslastungsabhängiger Netznutzungsentgelte im

Strommarkt zu schaffen. Solch differenzierte Entgelte signalisieren den Marktteilnehmern,

sich in Produktion und Verbrauch an die Kosten der Netzengpässe anzupassen. Langfristig

geben sie Anreize für eine effiziente regionale Ansiedlung von Kraftwerken.

… Qualitätsunterschiede in der Datenübertragung im Telekommunikationsnetz nicht zu be-

schränken. Eine Differenzierung von Anwendungsdiensten hinsichtlich ihrer Übertragungs-

qualität ermöglicht neue Geschäftsmodelle und Dienstleistungen.1

2. Zur Ökonomie von Engpassmanagement und Netzausbauentscheidungen

2.1. Externe Effekte der Nutzung eines Netzes mit Engpässen und deren Bepreisung

Der externe Effekt, der bei der Nutzung eines Netzes mit Engpässen auftritt, lässt sich am

Beispiel des Verkehrs beschreiben. Ein Fahrzeug, das in einen stark befahren Streckenab-

schnitt hineinfährt, erhöht die Fahrzeit der übrigen Fahrzeuge. Diese Wirkung auf die anderen

1 Eine vertiefte Diskussion findet sich in Knieps (2014); Knieps, Stocker (2014).

d.loehr
Hervorheben

d.loehr
Hervorheben

d.loehr
Hervorheben

d.loehr
Hervorheben



6

Fahrzeuge ist ein externer Effekt. Der Fahrer berücksichtigt in seiner Fahrentscheidung nur

seine individuellen Fahrkosten und nicht die erhöhten Fahrkosten, die seine Fahrt für die an-

deren Fahrzeuge verursacht. Unter Effizienzgesichtspunkten sind daher auf einer vielbefahre-

nen Strecke zu viele Fahrzeuge unterwegs.

Ein Instrument, um diese Übernutzung zu reduzieren, ist die Bepreisung des externen Effekts.

Ähnlich wie Verschmutzungslizenzen, die dabei helfen, die externen Effekte von CO2-

Emissionen bei der Produktionsentscheidung einzubeziehen, können Preise für das Befahren

einer vielbefahrenen Wegeinfrastruktur dazu beitragen, die externen Effekte bei der Nutzung

von Engpässen zu berücksichtigen.

Das Grundprinzip dieser Nutzerfinanzierung auf der Basis von externen Effekten bei Staus im

Straßenverkehr geht auf Pigou (1920) zurück. Der optimale Preis für das Fahren auf einer viel

genutzten Straße, die Staugebühr, bildet die externen Kosten ab, also die Erhöhung der Fahrt-

kosten, die den anderen Fahrzeugen im Verkehrsfluss durch diese Fahrt entstehen. Eine aus-

lastungsabhängige Nutzerfinanzierung erfordert die Einführung einer differenzierten stre-

ckenbezogenen und zeitabhängigen Maut.

2.2. Zusammenhang zwischen Engpassmanagement und Netzausbauentscheidungen

Die Bepreisung von Engpässen setzt Anreize zur besseren Nutzung der Infrastruktur und kann

zu einer effizienteren Verwendung der vorhandenen Kapazitäten führen. Diese kurzfristigen

Allokationsentscheidungen sind aber nicht unabhängig von den langfristigen Investitionsent-

scheidungen. Dies kann man am Beispiel des Verkehrs sehen. Hohe Einnahmen durch Stau-

gebühren auf Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen wären ein Indiz für den Bedarf an neu-

en Investitionen. Mit der Erhebung von Staugebühren würde aber auch die Nutzung einer

vielbefahrenen Straße abnehmen. Dadurch würden weniger Staus auftreten, und der Investiti-

onsbedarf wäre geringer.

Da sowohl mit der Höhe der Staugebühren als auch mit einem Ausbau der Infrastruktur die

Auslastung einer Wegeinfrastruktur zurückgeht, können das sozial optimale Investitionsni-

veau und die optimalen Staugebühren nicht unabhängig voneinander ermittelt werden (Moh-

ring, Harwitz, 1962, S. 81-86). Das Investitionsvolumen einer Wegeinfrastruktur sollte so

lange erhöht werden, bis der Nutzen einer zusätzlichen Kapazitätserweiterung – durch Ab-

nahme der externen Kosten – die zusätzlichen Kosten der Kapazitätserweiterung ausgleicht.

Auch bei einem sozial optimalen Investitionsniveau entstehen in Spitzenzeiten Engpässe. Ihre
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Nachteile sind aber geringer als die Investitionskosten einer weiteren Ausweitung der verfüg-

baren Kapazität.

In Elektrizitäts- und Telekommunikationsnetzen werden in der Regel die Einnahmen aus aus-

lastungsabhängigen Netznutzungsentgelte zur Finanzierung von Unterhalt und Ausbau der

Netzinfrastruktur eingesetzt, weil der Netzbetreiber nicht nur die Allokation der Netzkapazitä-

ten, sondern auch die Investitionen in die Netzinfrastruktur vornimmt. Werden im Straßen-

verkehr auslastungsabhängige Netznutzungsentgelte eingeführt, sollte angestrebt werden, die

Einnahmen aus den Nutzungstarifen zur Finanzierung von Erhalt und Ausbau der Infrastruk-

tur einzusetzen. Dadurch können öffentliche Mittel, die ansonsten für den Erhalt und den

Ausbau des Verkehrsnetzes genutzt würden, anderweitig verwendet werden oder müssten erst

gar nicht erhoben werden (Baumgarten, Huld, Hartwig, 2013, S. 92 ff.).

2.3. Qualitätsdifferenzierung von Infrastrukturkapazitäten

Die Kapazitäten einer Verkehrsinfrastruktur stellen nicht notwendigerweise ein homogenes

Gut dar. So kann zeitsensiblen Fahrzeugen mittels reservierter Spuren eine staufreie Nutzung

ermöglicht werden, auch wenn die übrigen Verkehrsteilnehmer im Stau stehen. Dies ist bei-

spielsweise bei Bus- und Taxispuren der Fall. Im Zugverkehr werden Qualitätsdifferenzierun-

gen mittels unterschiedlicher Trassenqualitäten (Express-Trassen, Standard-Trassen etc.) seit

langem erfolgreich praktiziert. Qualitätsdifferenzierung mittels unterschiedlicher Verkehrs-

flüsse lässt sich in unterschiedlicher Weise umsetzen: Parallele Verkehrswege (z.B. parallele

Straßen), Aufspaltung der Verkehrsflüsse auf unterschiedliche Fahrbahnen innerhalb der glei-

chen Autobahn oder die Priorisierung einzelner Nutzerklassen (z.B. Vorrangtrassen im Schie-

nenverkehr, Priorisierung von Datenpaketen im Internet). Damit eine Qualitätsdifferenzierung

anreizkompatibel ausgestaltet werden kann, sollten die Nutzungsentgelte von der bereitge-

stellten Qualität abhängen. Die Straße mit Qualitätsgarantie (z.B. „freie“ Fahrt ohne Stau) und

entsprechend hohem Nutzungsentgelt wird dann von Verkehrsteilnehmern mit hohen Zeitkos-

ten gewählt, während Verkehrsteilnehmer mit geringeren Zeitkosten die Straße mit hohem

Verkehrsaufkommen und niedrigem Nutzungsentgelt wählen.

Eine Qualitätsdifferenzierung bei der Nutzung der Infrastrukturkapazitäten ist neben dem

Verkehrssektor insbesondere im Telekommunikationssektor relevant. Der exponentielle An-

stieg der Datenmenge im Internet, der Überlastsituationen wahrscheinlich macht, sowie der

Ausbau von Dienstleistungen wie Multimediadienste, die eine gesicherte Übertragungsquali-

tät benötigen, setzen Anreize für Priorisierungen im Transport von Datenpaketen.
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3. Maßnahmen zur stärkeren Nutzersteuerung bei Netzengpässen

Deregulierung und Privatisierung in den Netzsektoren Europas seit den 1990er Jahren haben

zum Ziel, Marktpotentiale beim Aufbau und Betrieb von Infrastrukturen möglichst umfassend

auszuschöpfen.2 Die zunehmende Knappheit von Infrastrukturkapazitäten und damit einher-

gehende Engpässe in unterschiedlichen Netzen rücken das aktive Engpassmanagement in das

Blickfeld der öffentlichen Diskussion.

3.1. Verkehr

3.1.1. Ausgangslage: Investitionsbedarf und Engpässe

Die von der Verkehrsministerkonferenz eingesetzte Kommission „Zukunft der Verkehrsinfra-

strukturfinanzierung“ (Daehre-Kommission) kommt in ihrem Abschlussbericht vom Dezem-

ber 2012 zu dem Ergebnis, dass jährlich eine Unterfinanzierung von über 7 Mrd. Euro für die

Verkehrsträger Straße, Schienen und Wasserstraße besteht. Es wird befürchtet, dass sich das

Finanzierungsproblem durch das Auslaufen des Entflechtungsgesetzes sowie des Gemeinde-

verkehrsfinanzierungsgesetzes ab 2019 verschärft (Daehre et al. 2012). Der Beschluss der

Sonder-Verkehrsministerkonferenz am 2. Oktober 2013 in Berlin geht auf die Nutzerfinanzie-

rung ein. „Die Verkehrsministerkonferenz stellt grundsätzlich klar: Aus den verschiedenen

Steuereinnahmen des Verkehrsbereichs (u.a. Kfz-Steuer, Mineralölsteuer) sollen zukünftig

deutlich mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden. Was nicht aus dem Haushalt finanziert

werden kann, muss aus Instrumenten der Nutzerfinanzierung realisiert werden“

(S. 8). Die Verkehrsminister fordern jedoch keine Nutzerfinanzierung mittels auslastungsab-

hängiger Entgelte. Stattdessen wird die Einführung einer Vignette diskutiert, die unabhängig

von der Nutzungsintensität für eine bestimmte Zeitdauer gültig ist.

3.1.2 Engpassmanagement im Verkehrsnetz

In den USA werden zunehmend auslastungsabhängige Entgelte erhoben. Sowohl Qualitätsdif-

ferenzierung zwischen gleichgerichteten Fahrwegen oder parallelen Fahrbahnen als auch ta-

geszeitabhängige Entgelte wurden zunächst innerhalb verschiedener Pilotprojekte implemen-

tiert (U.S. National Surface Transportation Infrastructure Financing Commission, 2009). Eine

wichtige Ausdehnung der gesetzlichen Grundlage für eine auslastungsabhängige Erhebung

2 Die Entwicklung in den unterschiedlichen europäischen Ländern wird ausführlich dargestellt in Köthenbürger,
Sinn, Whalley (Hrsg.), 2006.
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von Straßenbenutzungsentgelten erfolgte durch den im Juli 2012 in Kraft getretenen „Moving

Ahead for Progress in the 21st Century Act“ (MAP-21). Nun wird die auslastungsabhängige

Mauterhebung auf zwischenstaatlichen Highways als der gesetzlich akzeptierte Normalfall

angesehen, so dass nicht für jedes einzelne Projektvorhaben zur Einführung eines auslas-

tungsabhängigen Benutzungsentgelts eine Einzelgenehmigung eingeholt werden muss. In den

europäischen Ländern kommt die Verkehrslenkung mittels auslastungsabhängiger Entgelte

aufgrund der zunehmenden Stauprobleme ebenfalls zunehmend zum Einsatz. So hatten die

Einführung der City-Maut in London im Jahre 2003 sowie die Stockholmer City-Maut aus

dem Jahre 2007 zum Ziel, die Stauprobleme im Innenstadtbereich zu reduzieren (Müller-

Jentsch, 2013). In den ersten 6 Monaten nach der Einführung der City-Maut in London ist der

Verkehr um durchschnittlich 15% zurückgegangen (Schade, 2005).

Die aktuelle Diskussion in Deutschland um die Potentiale einer PKW-Maut sollte ebenfalls

die Lenkungsfunktion im Umgang mit Stauproblemen in den Vordergrund stellen. Die Nut-

zerfinanzierung sollte konsequent auf auslastungsabhängige Entgelte umgestellt werden, da-

mit die Fahrentscheidungen unter Berücksichtigung der externen Kosten einer Fahrt getroffen

werden. Nicht der Nutzerfinanzierung, sondern der auslastungsabhängigen Nutzerfinanzie-

rung gehört das Primat.

Da die auslastungsabhängige Maut im Gegensatz zur Vignette eine nutzungsbezogene Steue-

rungsfunktion hat, ist ein gewisser Ausweichverkehr auf wenig befahrene Straßen erwünscht.

Auslastungsabhängige Straßenbenutzungsentgelte sollten sowohl zeitlich als auch streckenbe-

zogen differenziert von sämtlichen Fahrzeugen erhoben werden, um ein effizientes Ver-

kehrsmanagement zu ermöglichen. In Deutschland wurde eine satellitengestützte LKW-Maut

im Jahre 2005 eingeführt. Diese Technologie kann ebenso für eine PKW-Maut eingesetzt

werden. Die Position der Fahrzeuge wird dabei permanent über eine On-Board-Unit (OBU)

mittels GPS-Satellitensignalen erfasst und mittels Mobilfunk an die Zentrale des Mautbetrei-

bers übermittelt. Den Fahrzeugen, die sich auf einer mautpflichtigen Straße befinden, wird die

entsprechende Maut automatisch berechnet. Neue Entgeltstrukturen sowie der Einbezug wei-

terer mautpflichtiger Strecken können durch einfache Änderungen der Software implementiert

werden. Kostenintensive Infrastrukturen auf den Straßen wie Mautstellen und Kontrollbrü-

cken sind nicht erforderlich. Seit der Einführung der LKW-Maut im Jahre 2005 sind die Kos-

ten für die fahrzeugseitigen Erfassungsgeräte zur Erhebung der Maut stark gesunken. Werden

alle Fahrzeuge mit solchen Erfassungsgeräten ausgestattet, ist mit stark sinkenden Stückkos-
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ten zu rechnen. Zukünftig können solche OBUs serienmäßig in die jeweilige Kfz-

Bordelektronik integriert werden (Kossak, 2014; Siemens, 2013).

Auslastungsabhängige Straßenbenutzungsentgelte müssen organisatorisch und technisch so

ausgestaltet werden, dass sie europa- und datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen Rech-

nung tragen. Europarechtlich dürfen Maut-Systeme weder unmittelbar noch mittelbar zur ei-

ner Diskriminierung von EU-Ausländern führen. Dies betrifft auch ausländische Fahrer, die

das deutsche Straßennetz nur selten benutzen. Weiterhin müssen OBU-Systeme innerhalb der

Europäischen Union über Landesgrenzen hinweg kompatibel sein. Schließlich muss eine nut-

zungsabhängige elektronische PKW-Maut den Schutz persönlicher Daten zuverlässig garan-

tieren3. Die Erfahrungen mit dem Datenschutz in anderen Anwendungsgebieten der Telematik

bieten hierfür unterschiedliche Implementierungsmöglichkeiten.

Fallbeispiel: Die Entwicklung von Märkten für Flughafenslots4

Die Engpässe im Flugsektor sind die Rechte für Starts und Landungen, die so genannten

Flughafenslots. Ungeachtet der Öffnung der Märkte für Luftverkehr für den Wettbewerb im

Jahre 1992 wurde die marktmäßige Allokation von knappen Start- und Landerechten durch

eine neue Verordnung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Jahre 1993 verhindert.

Insbesondere wurde ein funktionsfähiger Handel mit Slots (etwa durch Auktionen) untersagt.

Ein Tausch von Slots wurde hingegen zugelassen. Die Möglichkeit eines indirekten Handels

mit Slots (etwa durch Tausch mit Ausgleichszahlungen) wurde in der Verordnung nicht er-

wähnt. Diese Lücke in der Verordnung führte zu Rechtsunsicherheiten und Konflikten, die

1999 im so genannten „Guernsey Transport Board“-Urteil richtungsweisend geklärt wurden.

Das oberste Zivilgericht von England und Wales (High Court) entschied, dass finanzielle

Kompensationen bei einem Tausch von Slots nicht explizit untersagt seien und folglich der

indirekte Handel mit Slots zwischen Air UK und British Airways nicht gegen EU-Recht ver-

stoße. Nach diesem Urteil entstand eine fortdauernde Debatte über eine Reform der EWG-

Verordnung 95/93 mit dem Ziel, den Handel mit Slots explizit zuzulassen. Die EU-

Kommission schloss sich lange Zeit nicht der Auffassung des High Court an. Erst seit 2008

sieht die EU-Kommission den Handel mit Slots als mit der Verordnung 95/93 vereinbar an.

3 Verkehrswegerichtlinie, ABl. EG Nr. L 187 vom 20.7.1999, S. 42; Interoperabilitätsrichtlinie, ABl. EG Nr. L
200 vom 7.6.2004, S. 50; Europäische Kommission, EETS-Entscheidung, ABl. EG Nr. L 268 vom 13.10.2009,
S. 11; EuGH, Rs. C-195/90 (Kommission/Deutschland), Slg. 1992, I-3141.
4 Eine ausführliche Darstellung findet sich in Knieps (2011).
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Der Handel mit Start- und Landerechten an Flughäfen ermöglicht es, dass sich Märkte für

diese Rechte entwickeln können, die auf unterschiedliche Knappheitsverhältnisse zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten reagieren. Die Möglichkeit des Slot-Handels trägt zur Stärkung des

Wettbewerbs auf den Flugverkehrsmärkten bei. Marktneulinge erhalten die Chance, Slots von

etablierten Fluggesellschaften zu kaufen, die im Besitz von älteren Rechten („Großvaterrech-

ten“) sind.

3.2. Elektrizität

Im Stromnetz sind Engpässe zu beobachten, und es ist zu erwarten, dass sich die Engpass-

probleme zukünftig verschärfen werden. Wenn Windanlagen primär im Norden der Republik

angesiedelt werden und gleichzeitig der Ausstieg aus der Kernenergie die Erzeugungskapazi-

tät im Süden der Republik reduziert, wird zukünftig vermehrt der Bedarf bestehen, Strom von

Norden nach Süden zu transportieren. Ohne einen massiven Ausbau des Stromnetzes sind

Engpässe unvermeidbar.

3.2.1. Ausgangslage: Investitionsbedarf und Engpässe

In den Netzstudien der deutschen Energie-Agentur (dena I und dena II) werden hohe Investi-

tionserfordernisse in zusätzliche Übertragungsnetzkapazitäten als unvermeidlich angesehen.

Bereits in der dena-Netzstudie I (2005) wurde ein Ausbaubedarf von 850 km neuer Leitungs-

trassen bis 2015 errechnet. Davon wurden bis Ende 2010 lediglich ca. 90 km realisiert. Der

Anschluss der Offshore-Windparks und der Ausbau des Übertragungsnetzes an Land und in

küstennahen Speichern erfordern, abhängig von der gewählten Ausbauvariante, Investitionen

zwischen 950 Mio. und 2,36 Mrd. Euro pro Jahr (dena-Netzstudie II 2010). Im Jahre 2009

wurden die Bedarfspläne auf 1855 km Neubautrassen erhöht, wovon bis zum Jahr 2013 ledig-

lich 268 km realisiert wurden (Bundesnetzagentur/Bundeskartellamt 2014, S. 44). Die zu-

nehmende Bedeutung der Windenergie führt zu neuen Anforderungen an die Stromübertra-

gungsnetze, weil das Windaufkommen nur schwer prognostiziert werden kann und sich die

Standorte für große Windanlagen überwiegend im Norden Deutschlands befinden. Dies führt

zu verstärkten Stromflüssen von Nord nach Süd (dena-Netzstudie I, 2005, S. 228 ff.).

Diese Entwicklungen zu einem vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien sowie die Abschal-

tung der Atomkraftwerke verschärfen die Knappheit von Elektrizitätsübertragungsnetzen in

hohem Maße. Die Einsatzplanung von Kraftwerken durch die Stromerzeuger erfolgt am Vor-
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tag („day ahead“) und wird dem Netzbetreiber entsprechend mitgeteilt. Solange keine Netz-

entgelte für die Stromeinspeisung erhoben werden, erstellen die Kraftwerke ihre Einsatzpläne

ohne Berücksichtigung von Knappheitssignalen im Netz. Dann müssen –diese Einsatzpläne

nicht mit den Netzengpässen zusammen passen. Aus diesem Grund hat der Netzbetreiber be-

reits am Vortag die Möglichkeit, die Stromerzeuger zur Veränderung ihrer Kraftwerkeinsatz-

planung anzuweisen (so genannter „Redispatch“). Dabei wird ein Kraftwerk, das an einem

Standort mit hoher Netzbelastung steht, angewiesen, entgegen der ursprünglichen Planung

nicht zu produzieren. Dafür kommt ein anderes Kraftwerk an einem anderen Ort zum Zuge,

das möglicherweise höhere Erzeugungskosten hat, das aber besser geeignet ist, die Netzrest-

riktionen zu berücksichtigen. Auch wenn schließlich diejenigen Kraftwerke produzieren, die

unter Einbezug der Netzrestriktionen am günstigsten sind, fehlen die geeigneten Preissignale

für die Marktteilnehmer, um sich an die tatsächlichen Kosten der Netzengpässe anzupassen,

sowohl was den Stromverbrauch als auch die langfristige Entscheidung zur Ansiedlung von

Kraftwerken betrifft (Inderst, Wambach, 2007, S. 335). Im Jahr 2008 hat die Bundesnetzagen-

tur entschieden, Redispatch als zentrales Instrument für das Engpassmanagement beizubehal-

ten.

3.2.2. Engpassmanagement im Stromnetz

Obwohl in Deutschland die Netzknappheiten innerhalb der Stromübertragungsnetze stark zu-

genommen haben, findet die Allokation der Netzkapazitäten bisher nicht über geeignete aus-

lastungsabhängige Einspeise- und Ausspeiseentgelte statt. Nach §15 (1) der Stromnetzent-

geltverordnung darf für die Einspeisung elektrischer Energie kein Netzentgelt erhoben wer-

den. Zudem gilt gemäß §8 (1) des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes, dass Netzbetreiber in der

Regel dazu verpflichtet sind, den gesamten angebotenen Strom aus erneuerbaren Energien

vorrangig abzunehmen und in ihr Netz einzuspeisen. Regional differenzierte Übertragungs-

netztarife würden demgegenüber die variierende Lastfluss-Situation in Stromnetzen sowie

Netzrestriktionen berücksichtigen. Folglich würden bereits bei der Einspeisereihung der

Kraftwerke die netzseitigen Möglichkeiten der Implementierung mit berücksichtigt. Die Not-

wendigkeit eines Redispatch würde stark reduziert.

Normalerweise werden im Strommarkt unterschiedliche Kraftwerkstypen mit unterschiedli-

chen Grenzkosten der Erzeugung eingesetzt. Wenn man die Kraftwerke entlang ihrer Grenz-

kosten (oder ihrer Angebotspreise) reiht, ergibt sich die so genannte „Merit Order“ des Kraft-

werkeinsatzes. Bei dem Konzept der verallgemeinerten Merit Order (siehe Kasten) werden

zusätzlich die Stromübertragungskosten, die die Auslastung im Netz berücksichtigen, mit
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einbezogen. Die Angebotspreise von Kraftwerken an Standorten mit hoher Netzbelastung

enthalten einen hohen Aufschlag auf die Grenzkosten der Erzeugung, während die Angebots-

preise von Kraftwerken an Standorten mit niedriger Netzbelastung keinen solchen Aufschlag

enthalten. Diese verallgemeinerte Merit Order stellt sicher, dass diejenigen Kraftwerke zum

Zuge kommen, die unter den gegebenen Netzrestriktionen am günstigsten produzieren. Soll-

ten keine Netzengpässe vorliegen, entspricht die verallgemeinerte Merit Order der allgemei-

nen Merit Order, ansonsten ist die Kraftwerksreihung anders.

Auch die Ausspeisung wird mit engpassabhängigen Entgelten vom Netzbetreiber belegt. Ab-

hängig vom Standort der Ausspeisung müssen die Nachfrager, zusätzlich zu dem einheitli-

chen Großhandelspreis, die Netzausspeisegebühren in Höhe der Opportunitätskosten der

Netzausspeisung bezahlen. Diese Opportunitätskosten sind ein Maß dafür, wie viel die Aus-

speisung an den jeweiligen Standort zu den Engpässen im Netz beiträgt.

Verallgemeinerte Merit Order

Im Rahmen einer disaggregierten, knotenbasierten Bepreisung kann die verallgemeinerte

Merit Order wie folgt abgeleitet werden (Knieps, 2013b, S. 153ff.). Es wird davon ausgegan-

gen, dass für das ganze Netzgebiet ein einziger wettbewerblicher Großhandelsmarkt (Strom-

börse) für Elektrizität existiert. Der Netzbetreiber erhebt knotenbasierte Einspeise- und Aus-

speisetarife auf der Basis der Opportunitätskosten der Netzinanspruchnahme. Diese bestehen

aus Systemexternalitäten durch Stromverluste und veränderte Netzauslastung. Die dezentra-

len Stromerzeuger speisen gegen Zahlung der Netzgebühr Strom in das Netz ein. Die verall-

gemeinerte Merit Order gibt an, an welchen Netzknoten sich eine Netzeinspeisung lohnt, so

dass die Erzeugungskosten und der Einspeisetarif die marginale Zahlungsbereitschaft auf

dem Großhandelsmarkt nicht übersteigt. Die Knotenpreise an den Ausspeiseknoten reflektie-

ren die Summe des (einheitlichen) Großhandelspreises und die knotenabhängigen Ausspeise-

tarife.

Der Stromhandel wird über eine Börse abgewickelt, wobei das gesamte Stromangebot und die

gesamte Großhandelsnachfrage innerhalb des Netzgebietes (mittels einer einzigen Energie-

ausgleichsbedingung) ermittelt werden. Knotenbasierte Einspeise- und Ausspeisetarife führen

folglich nicht zu einer Marktaufteilung („Market Splitting“) mit unterschiedlichen Zonen;

insbesondere hängt aufgrund der verallgemeinerten Merit Order der Großhandelspreis nicht
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davon ab, an welchen Knoten im Netz eingespeist wird. Entscheidend sind die Summe von

Grenzkosten der Erzeugung und der Netzeinspeisepreis an den jeweiligen Knoten. Allerdings

müssen die Nachfrager, abhängig von ihrem Standort, zusätzlich zu dem einheitlichen Groß-

handelspreis die Netzausspeisegebühren in Höhe der Opportunitätskosten der Netzausspei-

sung bezahlen. Arbitragemöglichkeiten entstehen hierdurch nicht, da die Nachfrager den

Strom nur an ihrem Standort konsumieren können.

Um den Netzbetreibern die Umsetzung der verallgemeinerten Merit Order oder anderer Sys-

teme zur Bepreisung der Netzrestriktionen zu ermöglichen, ist eine Aufhebung von §15 (1)

der Stromnetzentgeltverordnung notwendig und empfehlenswert.5

3.3. Telekommunikation und Internet

3.3.1. Ausgangslage: Investitionsbedarf und Engpässe

Investitionen in die Telekommunikationsinfrastruktur werden vorwiegend durch private Un-

ternehmen getätigt. Die Bundesregierung unterstützt den Ausbau der Breitbandnetze im Rah-

men der Digitalen Agenda. In Deutschland sind bisher die Zielgebiete der Breitbandförder-

maßnahmen des Bundes und der einzelnen Länder auf die Förderung der Breitbandgrundver-

sorgung ausgerichtet, dem Schließen der „weißen Flecken“. Im Gegensatz zum schmalbandi-

gen Internetanschluss mit einem Datendurchsatz von höchstens 64 kbit/s erlaubt der breitban-

dige Internetzugang einen Datendurchsatz von mindestens 2 Mbit/s, also etwa das 30-fache.

Zusätzlich wird der Auf- und Ausbau von „Next Generation Access“ (NGA)-Netzen auf der

Basis von Breitbandinfrastrukturen mit einem noch höherem Datendurchsatz seit 2010 durch

die „Bundesrahmenregelung Leerrohre“ (BRRL) unterstützt. Die Breitbandförderung bezieht

sich auf ein breites Spektrum von lokalen Infrastrukturprojekten, insbesondere zur Bereitstel-

lung von Leerrohrkapazitäten (Gantumur, 2013).

Der Datentransport im Internet ist traditionell nicht reguliert, sondern wird durch freiwillige

Komitee-Lösungen geregelt.6 Die Gleichbehandlung aller Datenpakete ohne aktives Eng-

5 Idealerweise sollten alle Stromanbieter, einschließlich der Anbieter erneuerbarer Energien, in ein solches Sys-
tem der Internalisierung externer Kosten bei der Netznutzung einbezogen werden. Deshalb sollte bei einer Re-
form des Engpassmanagements im Stromnetz auch eine analoge Änderung bei der Förderung erneuerbarer Ener-
gien erwogen werden.
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passmanagement oder Priorisierung von Datenpaketen, das „best effort“-Prinzip in der

TCP/IP-Protokollfamilie, wurde als Standard im schmalbandigen Internet entwickelt und hat

sich dann weltweit etabliert (Simcoe, 2012). Im schmalbandigen Internet bewährte sich das

„best effort“-Prinzip auch deshalb, da aufgrund der geringen Übertragungskapazität der Zu-

gangsnetze nur verzögerungstolerante Anwendungen wie E-Mails oder der Versand von

Textdateien möglich waren. Große Datenmengen wurden auf physikalischen Datenträgern per

Post und nicht elektronisch versandt.

Die Situation stellt sich heute anders dar. Der inzwischen weit verbreitete breitbandige Inter-

netzugang ermöglicht neben traditionellen, verzögerungstoleranten Anwendungen eine Viel-

zahl neuartiger Dienste. Dazu gehören Internettelefonie (VoIP), Videokonferenzen, Cloud-

Dienste, Ferndiagnosen und -operationen im medizinischen Bereich und interaktive Video-

spiele. Diese Anwendungen setzen eine hohe Zuverlässigkeit und Zeitsensibilität des Trans-

ports der Datenpakete voraus. Solange alle Datenpakete gleich behandelt werden, ergeben

sich Ineffizienzen, wenn verzögerungssensitive Anwendungen durch verzögerungstolerante

Datentransfers beeinträchtigt werden. Selbst wenn das „best effort“-Prinzip in der TCP/IP-

Protokollfamilie eine durchschnittliche Übertragungsqualität ohne Engpassprobleme gewähr-

leistet, erfordern diese Anwendungen aufgrund der hohe Sensibilität gegenüber Verzöge-

rungsschwankungen („jitter“) eine Priorisierung ihrer Datenpakete und damit einhergehende

Qualitätsgarantien (z.B. OECD, 2007, S. 7 ff.). Dadurch steigt der Bedarf an Qualitätsdiffe-

renzierung beim Datentransport im Internet und an Preisdifferenzierungsstrategien (Knieps,

2013a). Die Auseinandersetzung mit Engpässen im Telekommunikationsnetz firmiert unter

dem Begriff der „Netzneutralitätsdebatte“ (Fetzer, Peitz, Schweitzer, 2012).

6 Eine zentrale Rolle spielt dabei die Internet Engineering Task Force (IETF), eine ehrenamtliche, für jedes Indi-
viduum offene Vereinigung von Netzwerktechnikern, Anwendern, Geräteherstellern, Netzbetreibern, und Wis-
senschaftlern.
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Die Netzneutralitätsdebatte

Der Umgang mit Datenpaketen im Internet sowie die mögliche Priorisierung von einzelnen

Datenpaketen werden unter dem Leitbegriff der „Netzneutralität“ diskutiert. Bei der Netz-

neutralitätsdebatte geht es um die Frage, ob und in welchem Maße Anbieter von Internet-

Zugangsdiensten ein aktives Verkehrsmanagement der Datenpaketübertragung betreiben dür-

fen oder ob dieses Verkehrsmanagement durch Regulierung eingeschränkt werden soll. In

einer extremen Ausprägung könnten Netzbetreiber regulatorisch verpflichtet werden, allen

Datenpaketen die gleiche Priorität innerhalb ihres Netzes zuzuordnen. Auch geht es um die

Frage, ob Netzbetreiber im Rahmen ihres Verkehrsmanagements bei Anbietern von Internet-

Anwendungsdiensten wie beispielsweise Google, Amazon oder Telekom Entertain Preis- und

Qualitätsdifferenzierungen vornehmen dürfen.

Im September 2013 schlug die EU- Kommission eine Verordnung vor (Europäische Kommis-

sion, 2013), die eine Netzneutralitätsregulierung vorsieht und die (mit einzelnen Änderungen)

am 3. April 2014 vom Europäischen Parlaments in erster Lesung angenommen wurde. Stimmt

auch der Rat der Europäischen Union zu, so ist mit einer baldigen Umsetzung der neu defi-

nierten Regeln bezüglich der Behandlung des Datenverkehrs im Internet zu rechnen. Artikel

23 und 24 beinhalten die Einführung einer Netzneutralitätsregulierung. Gemäß Artikel 23(2)

des Verordnungsentwurfs der EU-Kommission können Spezialdienste mit einer höheren

Dienstqualität erbracht werden. Jedoch darf sich die durchschnittliche (best effort) Qualität

des traditionellen Internets nicht verschlechtern.

Die Netzneutralitätsdebatte wird vielfach als Gerechtigkeitsdebatte geführt. Gleichbehandlung

aller Datenpakete erscheint als Gerechtigkeitspostulat. Dahinter steht auch die Vorstellung,

dass Datenpakete, die bei differenzierter Übertragung nachrangig behandelt würden, vor al-

lem bei Diensten anfallen, die von einem großen Teil der Bevölkerung genutzt werden (z.B.

E-Mail), dass Datenpakete, die vorrangig behandelt würden, dagegen vor allem bei Diensten

anfallen, die nur von einem kleineren Teil der Bevölkerung oder von Unternehmen genutzt

werden. Diese Vorstellung ist falsch. Auch Dienste wie Internettelefonie oder Ferndiagnosen

im medizinischen Bereich, bei denen es maßgeblich auf die Geschwindigkeit und Verläss-

lichkeit der Übertragung ankommt, kommen der Bevölkerung insgesamt zugute, wenn nicht
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schon jetzt, so in naher Zukunft. Bei der Frage nach der Angemessenheit einer differenzierten

Behandlung von Datenpaketen je nach der Art der Nutzung geht es weniger um Verteilungs-

fragen im Querschnitt der verschiedenen Nutzer als darum, dass verschiedene Dienste in un-

terschiedlichem Maß auf die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit des Transports der Daten-

pakete angewiesen sind.

3.3.2. Engpassmanagement im Telekommunikationsnetz

Eine Netzneutralitätsregulierung im Sinne einer regulatorischen Vorgabe eines „best effort“-

Prinzips in der herkömmlichen TCP/IP-Protokollfamilie würde analog zur freien Nutzung

einer Straße einer Null-Preis-Regel entsprechen. Die Anbieter von Datenpaket-

Transportdiensten könnten nicht zwischen unterschiedlichen Datenpaketen und deren Absen-

dern unterscheiden. Gleichzeitig wäre es Anbietern von Datenpaket-Transportdiensten nicht

erlaubt, aktives Verkehrsmanagement, etwa durch Priorisierung einzelner Datenpakete ge-

genüber anderen Datenpaketen, vorzunehmen (Schuett, 2010, S. 1). Im durch schmalbandige

Anschlüsse geprägten Internet führte die Gleichbehandlung aller Datenpakete zu keinen

Nachteilen, da Inhalte, Dienste und Anwendungen überwiegend nicht zeitsensitiv waren.

Demgegenüber beinhaltet ein breitbandiges Internet mit seinen heterogenen Anwendungs-

möglichkeiten und dem ansteigenden heterogenen Bedarf an Übertragungsqualitäten ein

enormes Differenzierungspotential. Anwendungen mit geringem Kapazitätsbedarf unterschei-

den sich von Anwendungen mit hohem Kapazitätsbedarf, zeitsensitive Anwendungen haben

einen anderen Bedarf als zeitinsensitive Anwendungen.

Aufgrund des technischen Fortschritts in der Übertragungstechnik ist Preis- und Qualitätsdif-

ferenzierung auf der Basis eines aktiven Verkehrsmanagement seitens der Anbieter von Da-

tenpaket-Transportdiensten im öffentlichen Internet möglich. In der Vergangenheit wurde

über analoge Telekommunikationsnetze sowie ISDN-Netze telefoniert. Die herkömmliche

Vermittlungstechnik über eine Hierarchie von Vermittlungseinrichtungen ist inzwischen ein

Auslaufmodell. Überall auf der Welt investieren Telekommunikationsgesellschaften seit etwa

einem Jahrzehnt intensiv in die VoIP-Technik („Voice over Internet Protocol“, welches Tele-

fonieren über das Internet ermöglicht). So plant die Deutsche Telekom AG die vollständige

Umstellung auf „all IP“-Anschlüsse“ bis 2018.7 Die herkömmlichen Telefondienste werden

durch kombinierte Breitbandangebote ersetzt, die auch einen VoIP-basierten Telefonanschluss

beinhalten (z.B. Mansmann, 2012). In Zukunft wird es keine separaten elektronischen Kom-

munikationsinfrastrukturen mehr geben. Vielmehr werden Sprachtelefonie, Breitbandverteil-

7 http://www.telekom.com/medien/produkte-fuer-privatkunden/236664.
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dienste, Videostreaming, Fernsehen über Internet (IPTV), Cloud-Dienste und andere breit-

bandigen Dienste in einem einheitlichen Übertragungsnetz bereitgestellt. Mit solchen „Next

Generations Networks“ wird die gesamte elektronische Kommunikation durchgängig über das

„Internet Protocol“ („IP“) abgewickelt („all IP“).

In einer solchen IP-basierten Netzarchitektur ist ein aktives Verkehrsmanagement der Über-

tragungskapazitäten – etwa durch unterschiedliche Qualitätsklassen – unerlässlich. Um hoch-

qualitative Sprach- und Videoübertragung in Echtzeit in einer solchen paketbasierten Netzar-

chitektur zu ermöglichen, müssen kurzfristige Übertragungsverzögerungen durch sehr hohe

Qualitätsstandards vermieden werden,. Die bereitgestellte Übertragungskapazität muss dafür

in unterschiedliche Qualitätsklassen aufgeteilt werden können. Der Verordnungsentwurf der

EU-Kommission zur Netzneutralität ermöglicht eine gewisse Qualitätsdifferenzierung, indem

zwischen Übertragungen im Internet nach dem „best effort“-Prinzip auf der einen Seite und

qualitätsgarantierten Spezialdiensten mit einer Priorisierung des Datenverkehrs auf der ande-

ren Seite unterschieden wird.

Auch wenn der Verordnungsentwurf als ein erster Schritt in die richtige Richtung angesehen

werden kann, ist er nicht unproblematisch. Eine grundsätzliche Kritik ist, dass diese geplanten

Netzneutralitätsregulierung dem in der EU vorherrschenden ordnungspolitischen Leitbild wi-

derspricht, liberalisierte Dienstleistungsmärkte nicht zu regulieren, sondern ausschließlich

dem Wettbewerbs- und Verbraucherschutzrecht zu unterwerfen. Der Wettbewerb auf den

Märkten für Internet-Transportdienste ist funktionsfähig. Ein Verbot von Preis- und Quali-

tätsdifferenzierungen von Internet-Transportdiensten kann hieraus nicht abgeleitet werden

(Monopolkommission, 2013, S.67 f.). Die enormen Innovationspotentiale bei Anwendungs-

diensten im Internet können sich nur dann voll entfalten, wenn die hierfür benötigten Anfor-

derungen an eine Qualitätsdifferenzierung beim Datenpaket-Transport nicht durch eine Regu-

lierung behindert werden.

In der amerikanischen Netzneutralitätsregulierungsdebatte wurde vielfach diskutiert, ob die

Anbieter von Internet-Anwendungsdiensten wie Google vor einem Marktmachtmissbrauch

von Internet-Zugangsdiensten geschützt werden sollten (Economides, Tag, 2009). Dabei wird

implizit eine Marktmachtübertragungskette zugrunde gelegt: Ohne Regulierung führe fehlen-

der Wettbewerb im breitbandigen Netzinfrastrukturzugang zur Marktmachtübertragung von

lokalen Infrastrukturbetreibern auf Internet Service Provider. Diese könnten ihrerseits bei ei-

ner zugelassenen Preis- und Qualitätsdifferenzierung die Anbieter von Internet-Anwendungs-

diensten in wohlfahrtsschädlicher Weise ausbeuten. Daraus lässt sich allerdings für die USA
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kein grundsätzliches Verbot von Preis- und Qualitätsdifferenzierung auf den komplementären

Internet-Transportdiensten ableiten (Schuett, 2010, S. 11f.). Auch wird in der europäischen

Telekommunikationsregulierung – im Gegensatz zu den USA – die Marktmacht lokaler Net-

zinfrastrukturbetreiber reguliert, so dass sich Anbieter von komplementären Internet-

Zugangsdiensten im Wettbewerb befinden (Faratin et al., 2007; Knieps, Zenhäusern, 2008,

S.¬127ff.).

Im Kontext der Netzneutralitätsdebatte wird auch die Frage diskutiert, ob die regulatorische

Durchsetzung des “best effort“-Prinzips durch Vorteile für Startup-Unternehmen gerechtfer-

tigt werden könnte. Anbieter von Datenpaket-Transportdiensten dürften dann keine Zahlun-

gen für die Priorisierung von Inhalteanbietern verlangen. Es wird argumentiert, dass die

Gleichbehandlung aller Datenpakete eine Subvention von Inhalten und Anwendungsdiensten

darstellt (Lee, Wu, 2009, S. 66). Die Notwendigkeit einer regulatorischen Durchsetzung der

Null-Preisregel kann daraus nicht abgeleitet werden, da das Ausschöpfen der Innovationspo-

tentiale vieler Anwendungsdienste grundlegend auf dem Angebot heterogener Transportquali-

täten basiert (Fetzer, Peitz, Schweitzer, 2012). Auch die veränderten Investitionsanreize für

Anbieter von Transport- und Anwendungsdiensten bei Einführung einer Netzneutralitätsregu-

lierung werden kontrovers diskutiert. Die Schlussfolgerung, dass die Investitionsanreize für

Anbieter von Internet-Transportdiensten als Folge einer Netzneutralitätsregulierung zwangs-

läufig ansteigen (Cheng et al., 2011), lässt sich in einem allgemeineren Modellansatz unter

Einbeziehung der Anreize von Inhalteanbietern mit bandweitenintensiven Anwendungen für

eine intensive Nutzung der Netzkapazitäten nicht aufrechterhalten (Choi, Kim, 2010; Sidak,

Teece, 2010). Die Investitionsanreize in Kapazitäten für den Datenpaket-Transport sollten

sich unreguliert und endogen am Markt herauskristallisieren können. Sie stellen folglich keine

Rechtfertigung für eine Netzneutralitätsregulierung dar.

Von einer Regulierung des Verkehrsmanagements zu unterscheiden sind technische Anforde-

rungen, die bei der Debatte um die Netzneutralitätsregulierung mitschwingen, jedoch vom

Problem eines regulatorischen Eingriffs in das Verkehrsmanagement der Datenpaketübertra-

gung zu unterscheiden sind. Dies sind sektorspezifische Verbraucher- und Datenschutzthemen

sowie die Bekämpfung der Internetkriminalität. Es handelt sich um Bereiche, die in jedem

Land in geeigneter Weise separat gesetzlich umgesetzt werden müssen.

Technisch ist eine Qualitätsdifferenzierung von Datenpaketen möglich. Die herkömmliche

TCP/IP-Protokollfamilie erlaubte lediglich ein passives Staumanagement. Kommt ein Daten-

paket beim Empfänger nicht an, kann eine Drosselung beim Absender ausgelöst werden. Eine

d.loehr
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aktive Priorisierung von Datenpaketen leistet die TCP/IP-Protokollfamilie nicht. Hierfür ist

der Übergang zu einer „intelligenteren“ Internetarchitektur erforderlich, um eine Qualitätsdif-

ferenzierung beim Datentransport im Internet zu ermöglichen. Datenpakete werden dann ab-

hängig von der nachgefragten Transportqualität (z.B. hohe, mittlere und niedrige Qualität)

markiert. Es werden innerhalb einer vorgegebenen kurzen Zeitspanne jeweils zuerst die Pake-

te mit der höchsten Priorität, danach die Pakete mit der mittleren Priorität und zuletzt diejeni-

gen mit der niedrigsten Qualität transportiert. Pakete in einer hohen Qualitätsklasse werden

somit mit einer geringeren Verzögerung und einer höheren Zuverlässigkeit transportiert als

Pakete in einer niedrigeren Qualitätsklasse. Die Preise für die Datenpaketübertragung müssen

anreizkompatibel sein, so dass die Bereitstellung einer hohen Übertragungsqualität einen hö-

heren Preis hat. Dabei kann sich im Wettbewerb ein Suchprozess nach Qualitäts- und Preis-

differenzierungsstrategien entwickeln.

Durch den Fortschritt im Telekommunikationssektor findet inzwischen der gesamte Datenpa-

ket-Transport über das Internet-Protokoll („all-IP“) statt. Hierdurch wird der Übergang zu

aktivem Verkehrsmanagement auf der Grundlage „intelligenter“ Internetarchitekturen erfor-

derlich. Die Entwicklung von Preis- und Qualitätsdifferenzierungsstrategien im Datenpaket-

Transport auf der Basis der Opportunitätskosten der Transportkapazitäten stellt eine unter-

nehmerische Aufgabe der Anbieter von Datenpaket-Transportdiensten dar und sollte nicht

durch regulatorische Vorgaben behindert werden.

4. Fazit

Bei Nutzung einer Infrastruktur mit Engpässen werden andere Nutzer in ihrer Nutzung behin-

dert (externer Effekt). Eine Möglichkeit, die Nutzung dieser Infrastruktur effizient zu steuern,

ist der Einsatz von auslastungsabhängigen Nutzungsentgelten sowie von Qualitätsdifferenzie-

rung in der Netzinfrastruktur.

Die Verwendung auslastungsabhängiger Nutzungsentgelte hat Auswirkungen auf die Investi-

tionen in die Netzinfrastruktur. Zunächst gibt das Aufkommen der Entgelte unmittelbar Sig-

nale über den Ausbaubedarf der Infrastruktur. Durch die effiziente auslastungsabhängige Nut-

zung ist außerdem zu erwarten, dass sich der Ausbaubedarf reduziert. Schließlich können die

Einnahmen durch auslastungsabhängige Netznutzungsentgelte für den Ausbau verwendet und

dadurch andere Finanzierungsquellen geschont werden.
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Diese Grundüberlegung hat Auswirkungen für die Sektoren Verkehr, Energie und Telekom-

munikation. Der Beirat plädiert dabei nicht in erster Linie für ein Nutzungsentgelt als Finan-

zierungsinstrument, sondern als Instrument für einen effizienten Umgang mit Netzengpässen.

Der Beirat kommt in diesen Sektoren zu den folgenden Empfehlungen:

 Im Straßenverkehr ist die Einführung einer auslastungsabhängigen Straßenmaut für

LKW und PKW zu prüfen. Im Gegensatz zur derzeit diskutierten Vignettenlösung

könnte eine auslastungsabhängige Maut einen wesentlichen Beitrag zur effizienteren

Nutzung der Kapazitäten im Verkehrssektor leisten.

 Im Stromnetz sind die Voraussetzungen für die Verwendung auslastungsabhängiger

Netznutzungsentgelte zu schaffen. Solch differenzierte Entgelte signalisieren den

Marktteilnehmern, sich in Produktion und Verbrauch an die Kosten der Netzengpässe

anzupassen. Langfristig geben sie Anreize für eine effiziente Ansiedlung von Kraft-

werken.

 Im Telekommunikationsnetz sollen Qualitätsunterschiede in der Datenübertragung

nicht beschränkt werden. Eine damit einhergehende Preisdifferenzierung von Anwen-

dungsdiensten hinsichtlich ihrer Übertragungsqualität ermöglicht neue Geschäftsmo-

delle und Dienstleistungen.

Berlin, den 26. September 2014

Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats

beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Prof. Achim Wambach, Ph.D
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